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Der Blinde und das taubstumme Mädchen

Montagmorgen. Mein Tram machte einen längeren Halt am
Stauffacherplatz, und ich hatte Angst, zu spät ins Geschäft zu kommen. Die
Uhr zeigte fast auf halb acht, und die Leute hatten es eilig. Da stand ein
alter Mann am Trottoirrand. Er hatte einen weißen Stock; er war blind.
Er wollte über die Straße und wartete, daß ihm jemand helfen würde.
Aber alle Leute hatten keine Zeit, sie hatten es alle pressant ins Geschäft.
Da. sah ich von meinem Tram aus ein mir bekanntes gehörloses Mädchen.

Es machte ganz lange Schritte, es hatte sich wohl auch verspätet.
Das Mädchen ging an dem Blinden vorbei. Es schaute ihn an. Nach
einigen Schritten blieb es stehen, schaute nochmals zu dem Blinden
zurück und dann auf seine Uhr. Es machte eine Gebärde, als wollte es

sagen: Ach, das macht nichts, wenn ich eine Minute zu spät ins Geschäft
komme, und ging zu dem blinden alten Mann zurück. Es fragte: -Möchten

Sie gerne über die Straße gehen'?» Der Blinde hat das taubstumme
Mädchen nicht verstanden, obwohl das Mädchen dreimal fragte. Da
nahm es den blinden Mann einfach am Arm und führte ihn über die
Straße. Dann eilte es noch schneller als vorher dem Geschäft zu.

Auch mein Tram fuhr weiter. Das taubstumme Mädchen hat mich
nicht gesehen. Ich habe mich in meinem Innersten geschämt. Auch ich
wäre wie all die andern Leute an dem Blinden vorbeigelaufen; niemand
kommt gern zu spät ins Geschäft, auch ich nicht. Doch gerade dieses
gehörlose Mädchen, das noch weniger Zeit hatte als ich und sicher auch
als viele andere Leute, hat dem Blinden geholfen. Heute hat das Mädchen

diese Geschichte vielleicht schon lange vergessen. Sie war ja nicht
so wichtig; und es hat auch niemandem etwas davon gesagt: «Ich habe
einem Blinden geholfen! Es hat seine Helfertat nicht an die große
Glocke gehängt, wie es viele Leute tun und sagen: «Ich habe das getan»;
«Ich war dabei beim Helfen»; «Ich, ich. ich!» Das hat mich sehr gefreut,
daß niemand etwas hörte von dieser Geschichte, und hei der nächsten
Zusammenkunft zahlte ich dem Mädchen eine wohlverdiente Glace; es

weiß heute noch nicht Ava rum. _
UM.

Kanton Jura?
Die Separatisten des Berner Jura Avollen sich vom alten Kantonsteil

loslösen und sich selbständig machen als 23. Kanton der Eidgenossenschaft.

Sie meinen, die Jurassien seien seelisch so sehr andersgeartete
Wesen als die Altberner, daß sie sich nur in einem eigenen (separaten)
Kanton daheim fühlen könnten. Der Landesteil Jura sei auch, behaupten


	Der Blinde und das taubstumme Mädchen

